BEKANNTMACHUNG

	Widerspruchsrecht gegen Weitergabe von Meldedaten 
Gegen die Übermittlung Ihrer Meldedaten haben Sie ein Widerspruchsrecht. In einigen Fällen dürfen Ihre Daten auch nur nach Ihrer Einwilligung übermittelt werden. 


	Wogegen können Sie widersprechen? 


	Sie haben ein Widerspruchsrecht:

►Gegen die Übermittlung Ihrer Daten an öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften, allerdings nur dann, wenn es nicht um Daten zum Zwecke des Steuererhebungsrechts geht. Widersprechen können Sie gegen die Weitergabe Ihrer Daten an die Religionsgemeinschaften Ihrer Angehörigen, wenn Sie eine andere Religion als Ihre Angehörigen haben oder gar keiner Religionsgemeinschaft angehören. (§ 32 Absatz 2 Meldegesetz Nordrhein-Westfalen – MG. NRW).
►Gegen die Übermittlung Ihrer Daten im Wege des automatisierten Abrufs über das Internet    (§ 34 Absatz 1b MG. NRW). Von einem Widerspruch unberührt bleiben Auskünfte aus dem Melderegister, die schriftlich auf dem Postweg oder die schriftlich bei persönlicher Vorsprache des Auskunftsuchenden erteilt werden.
►Gegen die Übermittlung Ihrer nach dem Meldegesetz erhobenen Daten (Vor- und Familiennamen, falls vorhanden: Doktorgrad, Anschrift) an Parteien, Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Parlaments- oder Kommunalwahlen (§ 35 Absatz 1 MG .NRW), an Antragstellerinnen, Antragsteller und Parteien im Zusammenhang mit Volksbegehren und Volksentscheiden sowie mit Bürgerentscheiden (§ 35 Absatz 2 MG. NRW)

Weitergabe nur nach Einwilligung! 

In den folgenden Fällen dürfen wir Ihre Daten nur weitergeben, wenn Sie dazu Ihre Einwilligung erklärt haben:

►Auskunft über Ehe- und Altersjubiläen an parlamentarische oder kommunale           Vertretungskörperschaften sowie Presse und Rundfunk (§ 35 Absatz 3 MG. NRW)

      ► Auskunft an Adressbuchverlage, zum Zweck der Veröffentlichung in gedruckten Adressbüchern          (§ 35 Absatz 4 MG. NRW)

Widerspruch einlegen oder zurückziehen - wie es geht! 

Sie können nicht nur bei einer An- oder Ummeldung den Widerspruch erklären, sondern auch zu jedem anderen Zeitpunkt. Gleiches gilt für die oben genannten Fälle, in denen Sie Ihre Einwilligung erklären wollen. Sowohl einen eingelegten Widerspruch als auch eine erteilte Einwilligung können Sie jederzeit und ohne Angabe von Gründen aufheben oder zurückziehen. Die Abgabe dieser Erklärung ist auch ohne die Verwendung eines Formulars – formlos - möglich.
Kosten entstehen Ihnen in allen Fällen nicht.
Für Familienangehörige füllen Sie bitte jeweils ein separates Formular aus. Bei Kindern oder Jugendlichen unter 16 Jahren muss die Sorgerechtsperson unterschreiben.



	


Den entsprechenden Vordruck finden Sie auf den Internetseiten der Gemeinde unter 
                


  Formularservice - Bürgerbüro- .
Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht.

52379 Langerwehe, den 26. Januar 2009
Der Bürgermeister

In Vertretung:
gez. Peter Heinen

(Peter Heinen- GVD)

